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Börßum, 29.09.2020 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Bauleitplanung – Bebauungsplan "Waldblick Nord" in der Gemeinde Dorstadt 
- Beteiligung am Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) - 
 
Der Rat der Gemeinde Dorstadt hat in seiner Sitzung am 02. September 2020 dem Entwurf des 
Bauleitplans und der Begründung unter Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und aus der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Gleichzeitig hat er beschlossen, die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und 
der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gleichzeitig vorzunehmen. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs mit Begründung findet in der Zeit vom 
 

12. Oktober 2020 bis 12. November 2020 
 
in der Verwaltung der Samtgemeinde Oderwald, Bahnhofstraße 6, 38312 Börßum, Zimmer 3.06, 
während der Dienststunden statt. 
 

Um eine vorherige telefonische Anmeldung unter 05334 / 7907-10 wird gebeten. 
 
Innerhalb der oben genannten Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde 
Dorstadt oder bei der Samtgemeinde Oderwald schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) un-
zulässig ist, soweit mit Ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe der Stellung-
nahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mailadresse 
zustimmen. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG) für die gesetzlich bestimmten Dokumentations- 
und Informationspflichten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens. 
 
 
 
gez. Biehl 
 
 
 
Aushang vom 02.10.2020 bis 12.11.2020 

Gemeinde Dorstadt 
Der Gemeindedirektor 
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